
 

Gebührengrundlage: Gebührensatzung der Bayerischen Landesärztekammer vom 09. Oktober 1994, 
in der Fassung der Änderungsbeschlüsse vom 13. Oktober 2024, Gebühren nach Nummer 6.1, 6.3, 9.1 
(Bayerischen Ärzteblatt 12/2024, S.582 f.) veröffentlicht und in Kraft getreten am 01.01.2025 
 

 

Gebühren für Fachkundebescheinigungen 
Gemäß § 47 Strahlenschutzverordnung 

_____________________________________ 

 
 
Erstmalige Ausstellung der Fachkunde durch die Bayerische Landesärztekammer 
            75 € 

 
 
Jede Erweiterung der Fachkunde durch die Bayerische Landesärztekammer  
(nur, wenn bereits eine Fachkunde durch die Bayerische Landesärztekammer 
ausgestellt wurde)          
            25 € 
 
 
Zweitfertigungen / Umschreibungen von Fachkunden 
(nur von Fachkunden, die von der Bayerischen Landesärztekammer ausgestellt wurden)
            20 € 


